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Rechtsprechung  
 
739: Änderung der Rechtsprechung betreffend die Beitragsverjährungsfrist nach Art. 
41 BVG und die Zuständigkeit für die Beurteilung von Ersatzansprüchen aus einer 
Verletzung des Anschlussvertrages  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 25. Januar 2010 i.Sa. BVG-Sammelstiftung 
Swiss Life gegen L., 9C_173/2009, zur Publikation vorgesehen; Urteil in deutscher Sprache)  
 
(Art. 41 Abs. 2 und Art. 73 BVG)  
 
Die Sammelstiftung erhob im Januar 2008 vor dem kantonalen Berufsvorsorgegericht gegen 
L. in seiner Funktion als Eigentümer eines Gipsergeschäfts Klage auf Bezahlung der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge und Verzugszinsen für den Zeitraum von 1985 bis 
1995 betreffend einen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer. Nachdem das kantonale 
Gericht die Klage wegen Verjährung der geltend gemachten Forderung abgewiesen hatte, 
führte die Sammelstiftung Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und 
beantragte die Aufhebung des kantonalen Entscheids und die Rückweisung an die 
Vorinstanz zur materiellen Beurteilung.  
 
Das angerufene Bundesgericht hält fest, dass der Arbeitnehmer P. im Jahr 2001 rückwirkend 
für die Beitragsperiode August 1985 bis August 1995 (Beendigung des Arbeitsvertrages) in 
die Berufsvorsorgeversicherung der Beschwerdeführerin aufgenommen worden ist, worauf 
die Sammelstiftung das entsprechende Vorsorgeguthaben an P. ausrichtete, dem 
ehemaligen Arbeitgeber L. den Saldo des Prämienzahlungskontos in Rechnung stellte und 
diese Forderung später in Betreibung setzte. Strittig und zu prüfen ist im Verfahren vor 
Bundesgericht, ob das kantonale Gericht zu Recht auf Verjährung der klageweise geltend 
gemachten Beitragsnachforderung erkannt hat.  
 
Da eine gesetzliche Fälligkeitsregel erst seit der 1. BVG-Revision besteht (Art. 66 Abs. 4 
BVG), richtet sich die Fälligkeitsregelung vorliegend nach der hier anwendbaren 
reglementarischen Bestimmung der Beschwerdeführerin, wonach die Prämien vorschüssig 
zu Beginn jedes Versicherungsjahres in einem Betrag fällig werden. Zu beurteilen ist die 
Verjährungsfrage mit Bezug auf Prämienzahlungsansprüche, die rückwirkend für einen 
Zeitraum erhoben werden, während dessen die Vorsorgeeinrichtung offenbar keine Kenntnis 
vom individuellen Versicherungsverhältnis hatte. Zunächst ist die Frage zu klären, ob der 
Beginn der Fälligkeit, mit welcher der Beginn der Verjährungsfrist einhergeht, bereits 
unmittelbar zu Beginn des jeweiligen Versicherungsjahres (gemäss reglementarischer 
Bestimmung) bzw. nach Massgabe von Art. 66 Abs. 4 BVG eintritt, oder ob sie erst mit der 
effektiven Begründung des individuellen Versicherungsverhältnisses (nachträgliche 
Aufnahme von P. in die berufliche Vorsorge) zum Tragen kommen kann. Nach der 
Rechtsprechung des EVG bzw. ab 2007 des Bundesgerichts fiel der Beginn der 
Verjährungsfrist nach Art. 41 Abs. 2 BVG (aArt. 41 Abs. 1 BVG) mit der Begründung des 
Rechtsverhältnisses zusammen, und zwar ungeachtet dessen, ob es sich um den Anschluss 
eines Arbeitgebers an die Vorsorgeeinrichtung (mit kollektiver Wirkung hinsichtlich der 
Arbeitnehmer) handelte oder um die Begründung eines individuellen 
Versicherungsverhältnisses zwischen der Vorsorgeeinrichtung und dem einzelnen 
Arbeitnehmer. Das Bundesgericht entscheidet in Änderung dieser Rechtsprechung, dass 
neu die Beitragsverjährungsfrist bei bestehendem Anschlussverhältnis grundsätzlich nicht 
erst mit dem nachträglichen Abschluss eines Vorsorgevertrages für einen bestimmten 
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Arbeitnehmer beginnt, sondern bereits mit der Fälligkeit der Prämie für dessen 
beitragspflichtige Arbeitsleistung (wobei sich der Fälligkeitstermin entweder nach 
reglementarischer Bestimmung oder nach Art. 66 Abs. 4 BVG richtet). 
 
Bei dieser Rechtslage prüft das Bundesgericht weiter, ob die (vorliegend noch abschliessend 
festzustellende) Unkenntnis der Vorsorgeeinrichtung und eine allfällige Zuwiderhandlung des 
Arbeitgebers gegen die Meldepflicht (Art. 10 BVV 2) die Fälligkeit der Beitragsschuld 
beeinflussen. Nach der Rechtsprechung und mehrheitlichen Doktrin zu Art. 130 Abs. 1 OR 
tritt die Fälligkeit unabhängig davon ein, ob der Gläubiger von Forderung und Fälligkeit 
Kenntnis hat oder haben kann. Das Bundesgericht gelangt anschliessend zum Schluss, dass 
dann, wenn der Schuldner die vorläufige Unkenntnis der Gläubigerin zu verantworten hatte, 
der Eintritt der Fälligkeit ausnahmsweise von deren Wissen um die Grundlagen der 
Forderung abhängt. Da der Zeitpunkt, zu welchem sämtliche für die Bemessung der 
Beitragsforderung notwendigen Angaben vorliegen, auch von der Aufmerksamkeit der 
Vorsorgeeinrichtung abhängig ist, wirkt allerdings nicht erst die tatsächliche, sondern bereits 
die normativ anrechenbare – zumutbare – Kenntnis fristauslösend. Diese Ausnahme vom 
Grundsatz, wonach auch die dem Gläubiger noch unbekannte Forderung fällig werden kann, 
rechtfertigt sich allerdings nur bei einer qualifizierten Verletzung der Meldepflicht durch den 
Arbeitgeber im Sinne einer unentschuldbaren Unterlassung, nicht schon dann, wenn der 
Arbeitgeber die Versicherungspflicht aus einfacher Fahrlässigkeit verkannte. 
 
Bei vorwerfbarem Verhalten des Schuldners erfolgt ein an sich zeitlos schrankenloser 
Aufschub der Fälligkeit der einzelnen periodischen Beitragsforderung bis zu dem Zeitpunkt, 
in welchem die Beitragsgläubigerin davon anrechenbare Kenntnis erlangt. Da eine 
rückwirkend unbegrenzte Durchsetzbarkeit der originären Beitragsforderung – im Gegensatz 
vergleichsweise zu sekundären Ansprüchen aus Vertragsverletzung, die innerhalb von zehn 
Jahren seit der Pflichtverletzung verjähren – mit der Verjährungsordnung insgesamt nicht 
vereinbar wäre, ist die relative Verjährungsfrist von fünf Jahren nach zumutbarer 
Kenntnisnahme (Art. 41 Abs. 2 BVG) im Wege der Lückenfüllung um eine absolute 
Befristung zu ergänzen: Die einzelne Beitragsforderung verjährt auch bei Bejahung einer 
qualifizierten Meldepflichtverletzung und andauernd unverschuldet fehlender Kenntnis der 
Vorsorgeeinrichtung über den Beitragstatbestand jedenfalls zehn Jahre nach ihrem 
(virtuellen) Entstehen.  
 
Das kantonale Gericht, an welches die Sache zurückgewiesen wird, wird festzustellen 
haben, ob eine qualifizierte Meldepflichtverletzung von L. hinsichtlich der Nichtanmeldung 
von P. bei der Sammelstiftung vorliegt und auf wann die anrechenbare Kenntnisnahme der 
Versicherungspflicht von P. bei der Vorsorgeeinrichtung zu datieren ist. Je nach Ausgang der 
Abklärungen wird sich die Forderung als verjährt bzw. (teilweise) nicht verjährt erweisen. 
 
Soweit originäre Beitragsforderungen verjährt sind, stellt sich die Anschlussfrage, ob die 
Voraussetzungen für sekundäre Ansprüche auf Schadenersatz aus Vertragsverletzung 
gegeben sind (wobei es für deren Annahme nicht einer qualifizierten Meldepflichtverletzung 
bedarf, sondern leichte Fahrlässigkeit genügt). Nach bisheriger Rechtsprechung oblag die 
Beurteilung von Ersatzforderungen aus Nicht- oder Schlechterfüllung eines 
Anschlussvertrages der Ziviljustiz. Weil sich die rechtlichen Verhältnisse seither änderten, 
rechtfertigt sich diesbezüglich eine Änderung der Rechtsprechung: Wenn ein 
Schadenersatzanspruch aus Verletzung anschlussvertraglicher Pflichten in Frage steht, die 
spezifisch berufsvorsorgerechtlicher Natur sind, ist aufgrund dieses direkten Sachbezugs 
somit neu das Berufsvorsorgegericht nach Art. 73 BVG sachlich zuständig. 


